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Besondere Betriebs- und Unterhaltungsumlage für die Straßenentwässerung - Abrechnung 2023

Der Versorgungsverband Grimma-Geithain erlässt folgenden

Bescheid

1. Die für das Jahr 2023 zu leistende besondere Betriebs- und Unterhaltungsumlage wird für

das Verbandsmitglied Bad Lausick auf 146.619,00 € festgesetzt.

Aus der für das Jahr 2023 bereits geleisteten Vorauszahlung in Höhe von122.000,00 € und

der festgesetzten Umlage ergibt sich eine Forderung des Versorgungsverbandes Grimma-

Geithain in Höhe von 24.619,00 €.

2. Der Betrag in Höhe von 24.619,00 € ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses

Bescheides auf unsere folgende Bankverbindung zu zahlen:

IBAN: DE73 1203 0000 0018 6567 69

BIC: BYLADEM1001

Deutsche Kreditbank AG

3. Der Bescheid ergeht kostenfrei.
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Vorsitzender: Robert Zillmann
Stellvertreter: Frank Rudolph
Geschäftsführer: Lutz Kunath

Telefon: 0 34 37/ 9712 00
Telefax: 0 34 37/ 9712 12
Internet: www.vvgg.de

Sparkasse Muldental
IBAN: DE98 8605 0200 1036 0008 14
BIC: SOLADES1GRM

Für Auskünfte und Beratungen bitten wir um vorherige Terminvereinbarung.

Steuer-Nummer: 238 / 144 / 00921
UST-ID: DE157386346



Begründung

Die Erhebung der besonderen Betriebs- und Unterhaltungsumlage für die Straßenentwässerung
beruht auf § 16 der Verbandssatzung des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain in der
Neufassung vom 25.04.2018 sowie auf der am 17.12.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit
Wirtschaftsplan für das Jahr 2025.

Gemäß § 16 Abs. 1 der Verbandssatzung leisten die Verbandsmitglieder jährlich eine Umlage für
die nicht anderweitig gedeckten Betriebs- und Unterhaltungskostenanteile der
Abwasserbeseitigung für die angeschlossenen Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten. Auf diese
Umlage kann der Versorgungsverband Grimma-Geithain angemessene Vorauszahlungen erheben.
Die endgültige Abrechnung erfolgt nach dem Belegenheitsprinzip.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift beim Versorgungsverband Grimma-
Geithain, Straße des Friedens 14 a, 04668 Grimma, zu erheben.
Die Erhebung eines Widerspruchs hat nach § 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwG0)
keine aufschiebende Wirkung. Die Verpflichtung zur fristgerechten Zahlung bleibt daher auch bei
Einlegung eines Widerspruchs bestehien.
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